










2007/2008
Regelung zum Latinum
Die Regelung zum Latinum wurde vereinfacht. "Schulrecht Baden-Württemberg" enthält nunmehr auch Erläuterungen zu der Verwaltungsvorschrift „Erwerb des Latinums, des Großen Latinums, des Graecums und des Hebraicums (Kennzahl 54.25, erste Datei) in denen insbesondere die Übergangsregelung klargestellt wird. Die Verwaltungsvorschrift wurde entsprechend dem Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 22. September 2005 in folgenden Punkten angepasst bzw. ergänzt: 

· Die bisherige Bindung an das Abiturzeugnis entfällt. 

Die Änderung wurde zugleich zu einer Vereinfachung genutzt - wobei aber die bisherigen Regelungen für die früheren Jahrgänge beibehalten werden. 

· Künftig erhalten die Schüler des achtjährigen Bildungsganges nach Klasse 10 das Latinum unabhängig davon, ob die Sprache zu Beginn der Klasse 5, zum Halbjahr der Klasse 5 oder zu Beginn der Klasse 6 einsetzte. 

· Das Große Latinum setzt generell die Belegung des Faches als Kernfach in den Jahrgangstufen voraus. 

Die bisher vorgesehene Ergänzungsprüfung für das Große Latinum am Ende der Sekundarstufe I entfällt künftig. 










Info Rechentin vom 21.7.2011

Mit der Verwaltungsvorschrift (KuU vom 2.11.2007)  werden die Latinumsbescheinigungen von der Abiturprüfung formal abgekoppelt werden. Das heißt, dass die Schulen die jeweilige Qualifikation mit dem Zeugnis der entsprechenden Klassenstufe künftig auch bescheinigen müssen.
Wenn ein Schüler von Klasse 5/6 bis Klasse 10 im gymnasialen Bildungsgang (G8) Latein besucht hat und mit Abschluss der Klasse 10 die Note ausreichend erteilt bekommt, so gilt die Qualifikation Latinum als erteilt. Das Vorliegen dieser Qualifikation ist unter Bemerkungen im Zeugnis der Klasse 10 einzutragen (( Qualifikation Latinum erreicht) oder auf einem Zusatzblatt mit Schulstempel zu bescheinigen."
Bei Teilnahme an den Ergänzungsprüfungen zum Latinum im Rahmen der Abiturprüfung muss auch ein Nichterreichen bescheinigt werden (Schüler xy hat die Ergänzungsprüfung im Rahmen der Abiturprüfung bestanden/ nicht bestanden), da die Ergänzungsprüfungen Latinum und Graecum bundesweit nur einmal wiederholt werden dürfen, ist auch eine erfolglose Teilnahme an dieser Prüfung grundsätzlich auf dem Zeugnisdokument festzuhalten
C:\MSOffice\Vorlagen\NORMAL.DOT

